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Vorbereitet von der Arbeitsgruppe „EU-Beihilferecht“ in Abstimmung mit dem Krankenhausfachausschuss
(KHFA) und dem Fachausschuss für öffentliche Unternehmen und Verwaltungen (ÖFA). Verabschiedet vom
Hauptfachausschuss (HFA) am 07.09.2011. Redaktionelle Anpassung der Verlautbarung an die Reform der
EU-Beihilferechtsvorschriften durch das sog. Almunia-Paket am 29.11.2012.


